
 
 

Guten Tag, 
 
mit dem heutigen Newsletter wollen wir Ihnen nicht wie gewohnt „Insider-Tipps“ zum MÖBELPILOT geben, sondern ein zertifiziertes Leistungs-
merkmal unserer Branchenlösung in den Vordergrund stellen. 
 
Mit unserem Rundschreiben vom 29.11.2016 gingen wir auf das Thema Datenzugriffsrecht der Finanzverwaltung ein und schrieben unter ande-
rem 
 
…. Nach §147 Abs. 6 AO (Abgabenverordnung) ist es der Finanzverwaltung möglich, die Daten von elektronischen Buchführungs- sowie der Vor- 
und Nebensysteme „digital“ zu prüfen, entweder durch Datenträgerüberlassung und/oder durch mittelbaren bzw. unmittelbaren Zugriff. Für die 
Datenträgerüberlassung ist es notwendig, dass die Daten vom steuerpflichtigen Unternehmen (oder dem beauftragten Steuerberater, buchführen-
den  
(Sub-)Unternehmer,etc.) in „maschinell auswertbarer Form“ auf geeigneten Datenträgern bereitgestellt werden. 

Die Anforderungen der Finanzverwaltung sind uns seit Langem bekannt und wir haben in der Vergangenheit in konkreten Fällen auch mit Hilfe 
unseres Supports die gewünschten Daten aus dem jeweiligen System ausgelesen.  
 
Das Verfahren der Datenbereitstellung haben wir nun als festen Bestandteil der Standardlösungen MÖBELPILOT First und Business Class aufge-
nommen, so dass Sie ab der Version MÖBELPILOT 6.3> auch ohne Unterstützung unseres Supports die angeforderten Daten exportieren können. 
 
Darüber hinaus haben wir uns nun auch die technische Korrektheit des Datenexports über die jetzt im Standard implementierte GoBD-Schnittstelle 
offiziell bestätigen lassen.  
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Am 12. Juni 2017 wurde uns in den Räumen der Firma Audicon GmbH / Düsseldorf die beigefügte Urkunde übergeben. 
 

 
 

Wenn Sie mehr über die Handhabung und Funktion der „GoBD-Schnittstelle“ erfahren wollen, dann rufen Sie sich doch einfach aus MÖBELPILOT 
heraus die Online-Dokumentation auf. Wir haben die Schnittstelle sowohl im Themenbereich 

 Handbuch 
o Einzelthemen 

 Datenlieferung über die GoBD-Schnittstelle 
 
wie aber auch im Themenbereich 
 

 Handbuch 
o Einzelthemen 

 Programm-Releases MÖBELPILOT 
• MÖBELPILOT 6.3 – was ist neu? 

 
ausführlich beschrieben. 

 
 
Wir hoffen, dass Sie unsere neue Lösung wieder täglich zeitsparend voranbringt. 
 
Ihr Bewidata-Team 
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Hinweis: Sie können der Nutzung der Daten und die Nutzung des Newsletters durch Bewidata jederzeit widersprechen. Wenden Sie sich schriftlich an uns  
oder per Mail an newsletter@bewidata.de. 
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